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 Veröffentlicht am 18.01.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

AVG §38;

PG 1965 §19 Abs1 idF 1985/426;

PG 1965 §19 Abs4 idF 1985/426;

PG 1965 §19 Abs6 idF 1985/426;

Rechtssatz

Die Pensionsbehörde ist nicht verp9ichtet, das Verfahren über den Versorgungsbezug des früheren Ehegatten bis zur

rechtskräftigen Entscheidung des bei Gericht anhängigen Unterhaltsverfahrens (hier: auf Erhöhung des Unterhalts)

auszusetzen. § 19 Abs 1 und Abs 6 PensionsG 1965 knüpfen an das Vorliegen eines gerichtlichen Urteils an. Auf Grund

der vom Gesetzgeber gewählten Technik der Tatbestandswirkung ist es der Pensionsbehörde verwehrt, zivilrechtliche

Unterhaltsansprüche, über die Gerichte zu entscheiden haben, selbstständig zu beurteilen und daraus für das

ö?entlich-rechtliche Versorgungsverhältnis Schlussfolgerungen zu ziehen. Damit fehlt es aber an den Voraussetzungen

für die Anwendbarkeit des § 38 AVG 1950.
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